SATZUNG iiber die Erhebung eines Beitrags zur Forderung des
Fremdenverkehrs (Fremdenverkehrsbeitragssatzung)

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg in der derzeitig
gultigen Fassung, sowie §§ 2 und 44 des Kommunalabgabengesetzes fur
Baden-Wdrttemberg in der derzeitig gultigen Fassung hat der Gemeinderat der

Stadt Baden-Baden am 28.09.2020 folgende Satzung beschlossen.

§ 1 Gegenstand des Beitrags, Beitragspflicht

(1) Von allen juristischen Personen und allen natirlichen Personen, die eine
selbstandige Tatigkeit austben, und denen in der Stadt Baden-Baden aus dem
Fremdenverkehr oder dem Kurbetrieb unmittelbar oder mittelbar besondere
wirtschaftliche Vorteile erwachsen, wird zur Férderung des Fremdenverkehrs und
des Erholungs- und Kurbetriebs ein Fremdenverkehrsbeitrag erhoben.

(2) Beitragspflichtig sind insbesondere

Betreiber von Beherbergungsbetrieben sowie von Kurkliniken, Vorsorge- und
Rehabilitationseinrichtungen;

Naturliche und juristische Personen, die nicht gewerblich als Private an
Ortsfremde vorubergehend Wohnungen oder Zimmer vermieten;

Betreiber  von Reiseblros, Reiseunternehmen, Reiseveranstaltern,
Omnibusunternehmen;

Unternehmer von Tankstellen, Parkhausern, Waschanlagen, Kfz-Werkstatten,
Speditionen, Taxibetrieben, Vermieter von Kraft- und Wohnwagen;
Unternehmer im Gastgewerbe und Lebensmittelbereich, insbesondere
Gaststatten, Restaurants, Bars, Kioske und Imbisse, Veranstaltungsservice-
und Cateringbetriebe, Konditoreien, Backereien, Metzgereien,
Getrankehandlungen, Tabak- und Spirituosengeschafte Nahrungs- und
Genussmittelgeschafte, Reformhauser, Weinhandlungen, Brennereien;
Friseure, Masseure, Unternehmer von Sonnenstudios, Kosmetiksalons, Sauna-
und Badeanstalten, Ful3pfleger;

Fotografen, Buch- und Kunsthandler, Unternehmer von Andenken- und
Geschenkartikelgeschaften, Bildhauer, Schnitzer, Kunstmaler, Event- und
Klnstleragenturen;

Gartner, Blumenhandler, Blumenbinder;

Unternehmer von Warengeschaften aller Art, die sich mit dem Vertrieb von
Gegenstanden befassen, die auch von Ortsfremden gekauft werden;
Unternehmer von Banken, ahnlichen Kreditinstituten, Wechselstuben,
Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter, Immobilienhandler und -
vermittler, Werbeagenturen, Werbeunternehmen;

Unternehmer von Lichtspieltheatern, Diskotheken, Golf- und Minigolfplatzen,
gewerbliche Tennisanlagen, Wettblros, Wettannahmestellen, Spielhallen,
Automatenaufsteller;

Apotheker und Drogisten, Parfumerien;

Bahnunternehmen (z. B. Deutsche Bahn AG), Deutsche Post AG, Deutsche
Telekom AG, Versorgungsunternehmen, Hausmeisterdienste, Hausverwalter;
Freiberuflich tatige Personen, insbesondere Arzte, Zahnarzte, Tierarzte und
sonstige Berufsgruppen im Gesundheitswesen, Rechtsanwalte, Steuerberater,
Architekten und Ingenieure; Wirtschafts- u  Unternehmensberater,
Handelsvertreter, Journalisten, Dolmetscher;



- Handwerker im Baugewerbe, insbesondere Bau- und
Strallenbauunternehmer, Blechner, Installateure, Heizungsbauer,
Klimatechniker, Dachdecker, Elektroinstallateure, Maler, Ofensetzer,
Plattenleger, Raumausstatter, Schlosser, Stahl- und Metallbauer, Schreiner,
Trockenbauer, Glaser, Zimmerleute und Holzbauer;

- Sonstige Gewerbetreibende bzw. Selbstandige, denen der Fremdenverkehr
oder der Kurbetrieb erhohte Verdienstmoglichkeiten bietet.

Ortsfremde im Sinne dieser Satzung sind Personen, die sich in der Stadt aufhalten,
aber nicht Einwohner sind und nicht dauerhaft in der Stadt beruflich tatig sind.

§ 2 Beitragsfreiheit

Der Bund, die Lander, die Landkreise und die Gemeinden sind von der Beitragspflicht
befreit, soweit sie nicht mit privatwirtschaftlichen Unternehmen in Wettbewerb stehen.
Ebenfalls vom Beitrag befreit sind anerkannte gemeinnutzige juristischen Personen,
die keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgen.

§ 3 MaRstab des Beitrags

(1) Der Beitrag bemisst sich nach den besonderen wirtschaftlichen Vorteilen,
insbesondere den Mehreinnahmen, die dem Beitragspflichtigen im
Erhebungszeitraum (Kalenderjahr) aus dem Fremdenverkehr oder dem Kurbetrieb
in der Stadt erwachsen. Die Mehreinnahmen werden in einem Messbetrag
ausgedruckt. Dieser ergibt sich durch Multiplikation des Reingewinns (Absatze 2
und 3) mit dem Vorteilsatz (Absatze 4 und 5).

(2) Zur Ermittlung des Reingewinns wird der im Erhebungszeitraum im Stadtgebiet
erwirtschaftete Gesamtumsatz ohne Umsatzsteuer (Stadtumsatz) mit dem sich aus
der Anlage zu dieser Satzung ergebenden Richtsatz (Reingewinnsatz) multipliziert.
Nicht in der Anlage aufgefihrte Gewerbe- und Berufsgruppen werden der
Kategorie zugeordnet, die der Gewerbe- und Berufsart gem. Anlage am
ahnlichsten sind. Ist eine Tatigkeit nicht in der Richtsatzsammlung des
Bundesministeriums der Finanzen enthalten oder ist die Richtsatzsammlung nicht
anwendbar, so wird der Reingewinnsatz geschatzt.

(3) Bei einer durch den Abgabepflichtigen im Erhebungsjahr und jedem der beiden
vorangegangenen Jahre nachgewiesenen Abweichung des Anteils des
Reingewinns am Stadtumsatz um mehr als 40 % gegenuber dem
Reingewinnsatz, der sich aus der Anlage zu dieser Satzung ergibt, wird der
tatsachliche Reingewinn der Berechnung zu Grunde gelegt.

(4) Die besonderen wirtschaftlichen Vorteile werden fur die einzelnen Gewerbe- und
Berufsarten grundsatzlich in Vorteilsatzen ausgedruckt, die in einem Verzeichnis
(Anlage) zusammengestellt sind. Abs. 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

Die Vorteilsatze driicken dabei einen bestimmten Anteil am Stadtumsatz aus, der
durch den Fremdenverkehr bzw. den Kurbetrieb verursacht ist, und zwar in
folgenden Abstufungen:
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Umsatzanteil durch Fremdenverkehr/Kurbetrieb Vorteilsatz

uber 80 % bis 100 % 90 %
Uber 60 % bis 80 % 70 %
uber 40 % bis 60 % 50 %
Uber 20 % bis 40 % 30 %
Uber 10% bis 20 % 15 %
uber 0 % bis 10 % 5%

(5) Bei einer durch den Abgabepflichtigen im Erhebungsjahr und jedem der beiden
vorangegangenen Jahre nachgewiesenen Abweichung des Umsatzanteils aus
dem Fremdenverkehr bzw. Kurbetrieb gegentber der Einstufung, die sich aus der
Anlage zu dieser Satzung ergibt, wird eine Zuordnung in die dementsprechende
Kategorie des Vorteilsatzes vorgenommen.

(6) Setzt sich der Stadtumsatz, aus dem der Messbetrag errechnet wird, aus mehreren
Umsatzen zusammen, fur die unterschiedliche Reingewinn- bzw. Vorteilsatze
gelten, so ist der Beitrag jeweils getrennt zu errechnen.

§ 4 Hohe des Beitrags, Beitragssatz

Der Beitrag betragt fir den Erhebungszeitraum 1,6 v.H. (Beitragssatz) des
Messbetrages. Ein Beitrag wird nicht erhoben, wenn er weniger als 40 € pro Jahr
betragen wirde.

§ 5 Beitragszonen und Anpassung des Beitrages
(1) Das Stadtgebiet wird in zwei Beitragszonen aufgeteilt:

a)Beitragszone |: Gebiet zwischen Sinzheimer Stralle/Ooser Hauptstralle und
Klosterplatz/ Lichtental/Schafbergstralie (jeweils ausschliellich der genannten
StralRen und Platze) und samtliche Nebenstrallen — ausgenommen den
Stadtteil Balg,

b) Beitragszone Il: Ubriges Stadtgebiet.

Die Grenzen der Beitragszone | sind in einer Ubersichtskarte vom 03.05.1999 im
Mafstab 1:25.000 mit durchgezogener schwarzer Linie eingetragen. Diese
Plankarte ist Bestandteil der Satzung. Die Satzung mit Karte wird beim Fachbereich
Finanzen -Marktplatz 2- verwahrt und kann wahrend der Sprechzeiten eingesehen
werden.

(2) Ist der wirtschaftliche Vorteil von der Lage der Betriebsstatte abhangig, findet dies
dadurch Berucksichtigung, dass der Beitrag sich danach richtet, ob der Umsatz in
Beitragszone | oder Il erzielt wird. Die Berechnung des Beitrags erfolgt mit der
Mallgabe, dass in der Beitragszone | Hundert vom Hundert und in der Beitragszone
Il grundsatzlich Vierzig vom Hundert des Betrages nach § 4 Satz 1 festgesetzt

werden. Die Minderung in Zone Il tritt nicht ein, soweit dies in der Anlage nicht
vorgesehen ist. § 3 Abs. 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
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(3) Ist der wirtschaftliche Vorteil von der Lage der Betriebsstatte nicht abhangig (z.B.
Lieferungen, Erbringung von Bauleistungen, u.a.), erfolgt fur diese Umsatzanteile
eine Festsetzung nach Beitragszone I. § 3 Abs. 2 Satz 2 ist entsprechend
anzuwenden.

(4) Wird der Stadtumsatz, aus dem der Messbetrag errechnet wird, in
unterschiedlichen Beitragszonen erwirtschaftet, so ist der Beitrag jeweils getrennt
zu errechnen.

§ 6 Veranlagung

(1) Der Beitrag nach § 4 wird fur den Erhebungszeitraum erhoben, in dem die
Voraussetzungen des § 1 gegeben sind. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(2) Die Veranlagung erfolgt in dem auf den Erhebungszeitraum folgenden
Kalenderjahr durch Beitragsbescheid.

(3) Von der Anlage zu dieser Satzung abweichende Reingewinnsatze, Vorteilsatze
und Zuordnungen zu den Beitragszonen werden nur auf Antrag gewahrt. Der
Antrag ist spatestens mit Abgabe der Meldung des Gesamtumsatzes (§ 8 Abs. 1
Buchstabe b) zu stellen. Die erforderlichen Nachweise sind innerhalb einer Frist
von einem Monat nach Antragstellung vorzulegen und von einem
Wirtschaftsprifer bzw. Steuerberater zu bestatigen.

(4) Sind nach dieser Satzung Nachweise fur eine Abweichung im Erhebungsjahr und
jedem der beiden vorangegangenen Jahre erforderlich, und ist dies auf Grund der
tatsachlichen Dauer der wirtschaftlichen Tatigkeit nicht mdglich, sind die
Nachweise fur die tatsachliche Dauer der wirtschaftlichen Tatigkeit zu erbringen.

§ 7 Entstehung der Beitragsschuld, Falligkeit

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Ablauf des Erhebungszeitraumes.

(2) Wird eine beitragspflichtige Tatigkeit im Laufe des Erhebungszeitraums
aufgenommen oder vor dessen Ablauf beendet, verkirzt sich der
Erhebungszeitraum entsprechend.

(3) Die Beitragsschuld wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids
fallig.

§ 8 Meldepflicht
(1) Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Stadtverwaltung -Fachbereich

Finanzen- die fur die Festsetzung des Beitrags erforderlichen Angaben mitzuteilen,
insbesondere Uber:

a) Den Beginn bzw. die Beendigung einer beitragspflichtigen Tatigkeit innerhalb
eines Monats nach Aufnahme bzw. Beendigung der Tatigkeit.
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b) Den Gesamtumsatz gemaR § 3 Abs. 2. Die Meldung fur einen
Erhebungszeitraum ist moglichst frihzeitig, spatestens bis zum 31. Mai des
darauf folgenden Kalenderjahres, abzugeben. Auf Antrag kann die Frist
verlangert werden.

(2) Liegen Angaben, die zur Festsetzung des Beitrages notwendig sind, nicht zu den
in Absatz 1 genannten Zeitpunkten vor, so wird der Beitrag geschatzt.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes
handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig der Meldepflicht nach § 8 Abs. 1 a) und b)
dieser Satzung nicht nachkommt.

§ 10 Inkrafttreten und Ubergangsregelungen
(1) Diese Satzung tritt einen Tag nach der Offentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Als Satzung beschlossen vom Gemeinderat in seiner 6ffentlichen Sitzung am
28.09.2020. Die bundes- und landesrechtlichen Verfahrensvorschriften wurden

beachtet.

Ausgefertigt Baden-Baden, den 26.10.2020

Margret Mergen
Oberburgermeisterin



Anlage zur Satzung

(Branchenliste)

Verzeichnis tber die Reingewinn- und Vorteilssatze fir die einzelnen Gewerbe- und Berufsarten gem § 3 Abs. 2 u 4 der Satzung

Branchen- Branchen- Branchenname Reingewinn- | Vorteilssatz Ziir:t(i:g-
nummer ALT | nummer NEU satz (v.H.) (v.H.) ,
Zone 2
1. Beherbergungsgewerbe
24 1.01 Hotel 9 90 ja
31 1.02 Kurkliniken, Reha-Einrichtungen 5 50 ja
42 1.03 Privatvermieter 15 70 ja
8 1.04 Camping-, Wohnmobilstellplatze 15 90 nein
2. Gastronomie
20 2.01 Gaststatten, Restaurants, Bars 15 50 ja
7 2.02 Cafés 17 50 ja
15 2.03 Eisdielen / Eiscafés 24 50 ja
----- 2.04 Imbissbetriebe, Lieferservice 20 50 ja
3. Einzelhandler, Reparatur, Verbrauchermarkte
1 3.01 Andenken, Geschenkartikel 15 50 ja
2 3.02 Apotheken 9 15 ja
3 3.03 Backerei 11 30 ja
65 3.04 Baumarkte 6 5 ja
66 3.05 Bau- u StraRenbauunternehmen 8 5 nein
----- 3.06 Bau- u. Heimwerkbedarf 10 15 ja
6 3.07 Buchhandlungen 8 15 ja
19 3.08 Blumenhandlungen- u. binder, Gartnereien 15 15 ja
13 3.09 Drogerien 11 15 ja
Elektro- u (Unterhaltungs-) .
70 3.10 Elektronikfachgeschafte, Radio, Fernsehen 10 5 ja
73 3.1 Fahrradgeschafte / Vermietung 12 5 ja
21 3.12 Getrdnkehandlungen 9 30 ja
23 3.13 Haushalts-/ Glas-/ Porzellanwaren, Kiichenbedarf 12 5 ja
26 3.14 Juwelier-, Schmuckgeschaft 15 15 ja
o7 315 Kaufhauser, Warenhé'luser, sonstige 12 15 a
Warenverkaufe
80 3.16 Kfz-Handel 4 5 ja
81 317 Kfz-Werkstatten, Kfz-Lackiererei, Kfz-Zubehor, 9 15 ia
Waschanlagen
28 318 Kioske (ohne Tabak & Spirituosen), 5 15 a
Verkaufsstande
29 3.19 Konditoreien 11 50 ja
82 3.20 Kunsthandlungen, Galerien 15 30 ja
83 3.21 Lack-, Farben-, Tapetenhandel 10 5 ja
32 3.22 Lebensmittelgeschafte 4 5 ja
33 3.23 Lederwaren 14 15 ja
Mébelhandlungen, Inneneinrichtungen,
85 3.24 Holzhandel inkl. Verarbeitung 9 5 Ja
37 3.25 Mode-, Textil-, Bekleidungsgeschafte 13 30 ja
38 3.26 Obst- u. Gemiisehandlungen 10 15 ja
86 3.27 Parfimerien 8 15 ja
87 3.28 Raumausstatter, Fulbdden, Gardinen 13 15 nein
43 3.29 Reformhauser, Naturkost 9 15 ja
47 3.30 Schreibwarengeschéafte 10 5 ja
48 3.31 Schuhgeschéafte 11 30 ja
51 3.32 Spielwaren 10 15 ja
52 3.33 Sportgeschafte u. Camping 7 15 ja
53 3.34 Tabak, Spirituosen, Zeitschriften 6 30 ja
------ 3.35 Telekommunikationsgerate u Mobiltelefone 15 15 ja
59 3.36 Weinhandlungen- und verkauf 9 15 ja




Berlick-

Branchen- Branchen- Branchenname Reingewinn- | Vorteilssatz sichtig
nummer ALT | nummer NEU satz (v.H.) (v.H.) ,
Zone 2
4. Parkhauser u. Tankstellen
40 4.01 Parkhauser, gewerblich 9 30 ja
41 4.02 Parkhauser, kurortlich 9 70 ja
54 4.03 Tankstellen 3 30 ja
5. Sport, Freizeit, Erholung
12 5.01 Diskotheken, Tanzlokale, Discjokey 15 50 ja
74 5.02 Fitness-Studios 16 15 ja
22 5.03 Golf- u. Minigolfplatze 5 50 ja
34 5.04 Lichtspieltheater 4 30 ja
45 5.05 Sauna-, Badeanstalten 10 70 ja
49 5.06 Spielbanken 3 90 ja
50 507 Spielhallen, Automatenaufsteller, Wettburos, 15 50 a
Wettannahmestellen
92 5.08 Sonnenstudios 17 15 ja
56 5.09 Tennisanlagen 10 15 ja
6. Vermietung, Verpachtung, Verleih, Transport
16 6.01 Fahrzeugvermietungen 16 50 ja
91 6.02 Spediteure, Fuhrunternehmer, Transporte 10 5 nein
55 6.03 Taxibetriebe 16 50 nein
7. Handwerk
5 7.01 Bildhauer, Kunstmaler, Schnitzer, Steinmetz 15 5 ja
67 702 Blechner, Installation, Heizungsbau, Klimatechnik, 10 15 nein
Ofensetzer
69 7.03 Dachdecker 14 5 nein
14 7.04 Druckereien 14 5 nein
71 7.05 Elektroinstallateure 13 5 nein
75 7.06 Fliesen-, Plattenleger 1 5 nein
17 7.07 Fotografen 28 5 ja
18 7.08 Friseur (auch Mobil) 18 5 ja
76 7.09 Garten- u. Landschaftsbau 11 15 nein
77 7.10 Gipser, Stuckateure 14 5 nein
78 711 Glasereien 11 15 nein
84 712 Maler, Malerwerkstatten 12 5 nein
36 713 Metzgerei 10 30 ja
39 7.14 Optiker 20 5 ja
89 715 Schlossereien, Stahlbgy, Met_allbau, -verarbeitung 12 5 nein
+ Schlisseldienst
46 7.16 Schneiderei, Schuhmacher 42 5 ja
90 717 Schreinerei, Trockenbau, Maurer 10 5 nein
95 7.18 Zimmerei, Zimmergeschafte, Holzbau 11 5 nein
8. Dienstleistungen
9 8.01 Bahnunternehmen 5 5 nein
68 8.02 Catering, Veranstaltungsservice 15 50 nein
------- 8.03 Computer und Software 20 15 ja
10 8.04 Deutsche Post AG u. andere Postbetreiber 5 5 ja
11 8.05 Deutsche Telekom AG 5 5 ja
------ 8.06 Durchfiihrung von Seminaren 11 5 nein
72 8.07 Event- u. Kiinstleragenturen 11 15 nein
30 8.08 Kosmetiksalons, -artikel, FuRpflege 23 15 ja
35 8.09 Massagen, Krankengymnastik 23 30 ja




Branchen- Branchen- Branchenname Reingewinn- | Vorteilssatz Eiir#t?k_
nummer ALT | nummer NEU satz (v.H.) (v.H.) 9
Zone 2
44 8.10 Reisebiiros, Reiseunternehmen, Reiseveranstalter 8 5 ja
57 8.11 Versorgungsunternehmen, Hausmeisterdienste, 11 5 nein
Hausverwaltung
58 8.12 Waschereien, Relnlllgunge.n,. Reinigungsservice, 16 30 ja
Gebaudereinigung
Werbeagenturen, Werbeunternehmen,
60 8.13 Marketingunternehmen, Promotion, Webdesign, 1 5 nein
Filmunternehmen
9 Banken, Versicherungen, Immobilien u.
) Finanzen
4 9.01 Banken, Bausparkassen 6 5 ja
25 9.02 Immobilienhandel, -vermittlung 30 5 Nein
______ Versicherungsmakler (inkl. .
9.03 Versicherungsvertreter) 40 5 Ja
10. Freiberufler
61 10.01 Architekten, Innenarchitekten, Ingenieure, 11 5 nein
Bauplanung
62 10.02 Arzte, allgemeine, praktische 40 5 ja
63 10.03 Arzte, Kur- u. Baderarzte 40 15 ja
64 10.04 Arzte, Sonstige, Tierarzte, Medizinischer Bereich 21 5 ja
94 10.05 Zahnarzte, Zahntechniker, Kieferorthopade 30 15 ja
79 10.06 Heilpraktiker 17 5 ja
88 10.07 Rechtsanwalte 21 5 nein
Steuerberater, Wirtschaftspriifer, Wirtschafts- u .
93 10.08 Unternehmensberater, Handelsvertreter 18 15 nein
----- 10.09 Notare 21 5 nein
----- 10.10 Journalisten 5 5 nein
----- 10.11 Dolmetscher 5 30 nein
Fir die o.a. Branchen wird gem. AGG m/w/d angewendet.
Joshua Treffert
05.08.2024

Stadt Baden-Baden

mehr Infos unter .




	SATZUNG über die Erhebung eines Beitrags zur Förderung des Fremdenverkehrs (Fremdenverkehrsbeitragssatzung)
	§ 1 Gegenstand des Beitrags, Beitragspflicht
	§ 2 Beitragsfreiheit
	§ 3 Maßstab des Beitrags
	§ 4 Höhe des Beitrags, Beitragssatz
	§ 5 Beitragszonen und Anpassung des Beitrages
	§ 6 Veranlagung
	§ 7 Entstehung der Beitragsschuld, Fälligkeit
	§ 8 Meldepflicht
	§ 9 Ordnungswidrigkeiten
	§ 10 Inkrafttreten und Übergangsregelungen
	Kopie von ÖB0235_Anhang.pdf
	Tabelle1


		2024-08-05T13:04:40+0000
	Joshua Treffert




